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(Nitteilung aus dem Laboratoriiim des schweizerischen (+esundlieitsaiiites). 

Von Prof. Dr. F. SCHAFFER und Dr. E. PHILIPPE. 

Infolge des Volksbeschlusses vom 5 .  Juli 1908 betreffend das Absinth- 
verbot hat  der schweizerische Verein analytischer Chemiker in seiner Jahres- 
versammlung 1908 in Aarau auf Antrag des Herrn Dr. Ambühl eine Kom- 
mission eingesetzt, welche sich mit dem Studium der Absintlifrage zu befassen 
habe. Der Präsident dieser Kommission, Herr Dr. Ambühl, hat  hierauf die 
wesentlichen Aufgaben derselben ziisammengestellt und auch einen Ueberblick 
über den Stand der Frage, die Herstellung, Zusamniensetziing und bisherigen 
Iintersuchungsmethoden des Absinthliqueurs gegeben. Eine der Hauptauf- 
gaben besteht in der Prüfung der Untersuchungsmethoden und im Studium 
des Begriffs des Absinthliqueurs, sowie der Absinthimitationen. Neben andern 
Laboratorien hat auch dasjenige des schweizerischen Gesundheitsamtes es 
übernommen und durch seine Behörden den Auftrag erhalten, sich mit 
letzterer Aufgabe zu befassen. 

Da nacli dem Inkrafttreten des Absinthverbots, das sclion auf den 
5.  Juli 1910 erfolgen soll, eine strenge Kontrolle namentlich auch zur Er- 
mittlung eventuell auftretender Imitationen dieses Liqueurs wird stattfinden 
müssen, so erscheint es insbesondere angezeigt, sich über die Iintersuchungs- 
rnethoden und über die Begriffe des Absinths und seiner Imitationen nlöglichst 
zu orientieren. 

I. Bisherige Untersiichurigsrnetliode~~. 

Ueber die Untersuchung des Absinthliqueiirs haben Sangli-Fe)-rikr~ lind 
Czrnicrsse zuerst einlässlichere Arbeiten veröffeiitliclit I). Ihre Methoden, die 

*) A n ~ a l e s  Cliim. anal. 1902, pag. I7 et R'oili-~lle iti8tltode d'nnaljse des n1)aiiitlie~. 
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in der Hauptsache auch jetzt noch angewendet werden, bestehen in der 
Bestimmung : 

n) des spezifisclren Gezvichts (pyknometrisch) ; 

b) des Alkohols durch Destillation von 100 cm3 plus 10 cma Spül- 
wasser und Bestimmung des spezifischen Gewichts in dem auf 100 cma 
gebrachten Destillat ; 

c) des Extrnktes mit 25 cm3 in der Platinscliale; 

dj der illiner.ulsfoffe durch Veraschen des Extraktes; 

e) der ätherischen Oele. Die Autoren benutzen hierzu das Jodabsorptions- 
vermögen der ätherischen Oele. I)  Zu 50 cma des wie zur Alkoliol- 
bestimmung hergestellten Destillates gibt man 25 cma eines Ge- 
misches gleicher Teile einer Lösung von 50 g Jod und 60 g Queck- 
silberchlorid in je 1 Liter 96Xigem Alkohol, stellt daneben einen 
blinden Versuch mit 50 cm3 Alkohol der gleichen Stärke, wie er  
im Absinth vorliegt, an und lasst während 3 Stunden i ~ i  verschlos- 
sener Flasche bei Zinirnertemperatur (18" C.) stehen. Der Jodüber- . 
schuss wird mit njlO - Hyposulfitlösung zurücktitriert. Die der 
Jodadditiou entsprechende Anzahl cm3 n/10 - Hyposulfitlösung, mul- 
tipliziert mit dem empirisch festgestellten Faktor 0,3032 ergibt den 
Gehalt an ätherischen Oelen in g pro Liter Absinth. 

In einer einlässlichen Arbeit2) haben die Autoren die Jodabsorption 
von nicht weniger als 79 ätherischen Pflanzenölen (Essenzen) bestimmt. 

Nachweis des Thzdons. 

Der zweifellos wichtigste Bestandteil des ätherischen Oeles des Absinth- 
krautes ist das Thujon (Tanaceton), ein Terpenketon CioHisO vom Siede- 
punkt 200- 201" C, das etwa 50% des Absinthöls beträgt, aber auch in 
anderen Pflanzen, wie Rainfarn (dessen Oel 70 "/, Thujon enthält) und Salbei 
vorkommt, und dessen Giftigkeit nach den physiologischen Versuchen von 
Lalou 3, unzweifelhaft dargetan ist. Zum Kachweis des Tliujons und damit, 
wie er annimmt, auch zur Identifizierung der Absinthessenz (des Absinth- 
öles), hat Cuniasse " das Verfahren vorgeschlagen, welches nach Legal zur 
Prüfung auf Aceton Verwendung findet: 

Zu 10 cm3 der zu prüfenden Flüssigkeit (Absinth, Absiiithdestillat) 
werden nacheinander zugesetzt : 

1 cm3 frisch bereitete, 10 %ige Lösung von Nitroprussidnatrium, einige 
(5) Tropfen Natronlauge und 1 cma Essigsäure. 

I) Annales Chim. anal. 1903, pag. 17. 
") Annales Chim. anal. 1903, pag. 127. 
') Dr. Lalou. Contribntions A 1'8tude de i'essenre d'absinthe et de quelques autres 

essences. Paris, 1903. 
') Annales Chim. anal. 1907, pag. 133. 



Thujonhaltige Essenzen und Destillate färben sich hierbei noch bei 
einer Verdünnung von 1 g pro Liter schön rot, während diese Reaktion 
mit den ätherischen Oelen von Fenchel, Ysop, Coriander, Anis und Sternanis 
nicht erhalten wird. Bei Destillaten kanii durch Extraktion mit Aether, 
Verdunsten desselben und Lösen des Rückstandes in wenig Alkohol eine 
Anreicherung an  ätherischen Oelen erzielt werden. Die Reaktion nach 
Legal ist für Ketone keineswegs spezifisch, indem sie z. B. mit Fenchon 
(Fenchelöl) nicht eintritt ; dagegen entsteht Rotfarbung mit oben genannten 
Reagentien auch bei Anwesenheit von Citral (Citronenessenz) und Carvon 
(Kümmelöl), ferner auch mit Acetaldehyd. 

Nun hat Rocques ') in seiner neuesten Publikation ein Verfahren ange- 
geben, um Citral, sowie andere aldehydartige Substanzen zu eliminieren, 
das heisst bei der Legal'schen Reaktion unschädlich zu machen. 

200 cm3 Absinthliqueur werden mit 20 cm3 Wasser versetzt und davon 
unter Zusatz von einigen Stückchen Bimstein 200 cm3 abdestilliert. Das 
Destillat wird mit 1 cm3 Anilin und 1 cnt3 sirupöser Phosphorsäure während 
1 Stunde am Rückflussküliler erhitzt. Man setzt wieder 20 cm3 Wasser 
hinzu, destilliert 200 cma ab, zieht das mit 400 cm3 Wasser verdünnte 
Destillat inittelst (120 cin3) Aether aus und verwendet den in 10 cm3 Alkohol 
von 95 Vo1.-X gelösten Hückstand zur Prüfung nach Legal. 

1)zdpparc und Monnier 2, haben weiterhin eine Modifikation des Legal'- 
scheii Verfahrens empfohlen, indem sie den 10 cma der zu prüfenden Flüs- 
sigkeit 2 cm3 einer l0Xigen Zinksulfatlösung und 0,5 cma der Nitroprus- 
sidnatriumlösung zusetzen, umschütteln und dann langsam 4 cm einer 
5 qi, igen, reinen Natronlauge hinzugeben, wieder umschütteln, während einer 
Minute stehen lassen und mit 2-3 cm3 Eisessig versetzen. Die Rot- 
färbung überträgt sich dann auf den nach einigen Minuten in Flocken sich 
absetzenden Niederschlag von Zinkoxydhydrat unter Bildung einer Art von 
Farblack. 

Bestimmic~ty des li.iibtcngsvermögens (Trübunyskoeffizient). 

Eine dem Absinthliqueur eigentümliche Eigenschaft besteht darin, dass 
er, mit einer bestimmten Menge Wasser vermischt, eine bleibende weiss- 
liche Emulsion gibt. Dabei scheiden sich die in dem Liqueur vorhandenen 
ätherischen Oele ab. Bei eventueller gleichzeitiger Anwesenheit von Harzen 
vermehrt sich diese Trübung. 

Zur Bestimmung des Trübungsvermögens nahm Acker»lann 8, 20 cm3 
des Liqueurs und setzte bis zur bleibenden Trübung Wasser hinzu. Die 
Flüssigkeiten sollen dabei eine Temperatur von 1 5  Grad C. haben. Acker- 
mann bezeichnet die Anzahl der cm3 des verbrauchten Wassers als Trü- 

') Annales Chim. anal. 1908, pag. 227. 
') Annales Chim. anal. 1908, pag. 378. 
3 Rapport d'expertise. Genkve, 1908. 



biingskoeffizienten. Dieses Verfahren wird von Dupal.c I) als ungenügend 
angesehen. indem er hervorhebt, dass bis zur beginnenden Trübung bei den 
diversen ätherischen Oelen sehr verschieden viel Wasser erforderlich sei. 
Bei seinen Versuchen trübte sich Absinthessenz zuerst,, Fenchelessenz zuletzt. 
Ein eventueller Zucker- oder Harzgehalt müsse zuerst durch Destillation 
beseitigt werden. Nach dem Vorschlage von Duparc wäre11 mindestens drei 
Bestimmungen erforderlich und zwar die Ermittlung der erstens bis zum 
Beginn und zweitens bis zuin Maximum der Trübung erforderlichen Menge 
Wasser und ferner die Feststellung der Intensität der Trübung bei voll- 
ständiger Abscheidung der ätherischen Oele. 

11. Eigene Untersuchungen und Vergleichung der 

Untersuchungsergebnisse. 

Bei einer Nacliprüfiing der fiir die Absinthuntersuchung empfohlenen 
Methoden musste der Thujonnachweis unzweifelhaft das grösste Interesse 
in Anspruch nehmen. Indem wir eine Anzahl hier zum Verkaufe gelangender 
Absinth- und anderer Liqueurs nach den beschriebenen Methoden unter- 
suchten, konnten wir uns über diese Methoden genügend orientieren. In 
den schon erwähnten einlässlichen Arbeiten von Ackertnann und auch von 
Dtcl~uvfl) finden sich viele Analysen von inländischen Absinthsorten, Ab- 
sinthiniitationen und andern Liqueurs, die wir hier nur zur Vergleichung 
ihres Gehaltes an Hauptbestandteilen beiziehen wollen : 

1.  illkoholgehcrlt. 

Bessere Absinthsorten, nach Duparc . 65-75 Vol.-OL 
Mittlere >> 2 . 50--65 3 

Geringere » >> . 40-50 8 

Ackermann fand (in Genf) . . . . . 53-66 » 

In Bern wurde gefunden . . . . . 54,48--67,~ » 

2. Gehalt an iitherisclrett Oel~lz  (E.s.serrzerz). 
Ackeriiiaiin fand 1x1 Hern wurtle gefoutleii 

Im Absinthliqueur 1,~-3,;o g pro L 2,~-4, i i  g pro L 
In Imitationen 1,;o-3,56 W 

In der Anisette 0,20-l,30 O,i'i2-0,833 >P 

Im Doppelkümn~el 0,9144 a 

3. Triibzlngrscerrn6ge)z. 

Unsere Bestinimungen nach dem Verfahren von Acket.))i«?zn haben die 
nachstehenden Resultate ergeben, neben denen wir zur richtigeren Beur- 
teilung gleichzeitig den gefundenen Alkoholgehalt, wie den Gehalt an äthe- 

-- 

') Rapport d'espertise sur les iinitations de l'absintlie. Geneve. 1908. " I,. C. 



rischen Oelen angeben müssen. Bei gleichbleibendem Alkoholgehalt wird 
ja die Trübung um so früher eintreten, je mehr Essenz der Liqueur enthält 
und bei gleichbleibendem Essenzgehalt um so früher, je weniger Alkohol 
vorhanden ist. 

Triibunys- Gehalt an 
koeftiiient lilkoliolgehalt ätlierischeii Oele11 

Absinth I . 9,7 63,17 Vo1.- $L 3,27 g pro L 
1 1 .  . 4,7 59,25 » 4,11 D 

» 111 . . .  2,l 54,48 » 

» I V .  . 7,s 58,92 » 2,JO )) 

V . . . .  12,s '67,iz » 3,12 D 

Anisette (sehr zuckerreich) 6,O 30,i.; » 0,833 » 
(Imitat.), mehr als 40,0 22,2(; » 0,732 » 

Doppelkümmel . 7 ,  40,io » 0,914 )> 

Die Beobachtung der eintretenden Trübung ist eine unsichere. Ein 
Versuch, die Liqueurs vor der Bestimmung des Trübiingskoeffizienten sämtlich 
auf einen einheitlichen Alkoholgehalt (z. B. SO Vo1.- ) einzustellen, schlug 
fehl, da einige Liqueurs sich hierbei bereits trübten. Da aber der Alkohol- 
gehalt für die Abscheidung der ätherischen Oele in hohem Grade in Betracht 
fällt, so müsste man alle Triibungskoeffizienteii mindestens auf den gleichen 
Gehalt an Alkohol umrechnen, wenn diesen Zahlen überhaupt für die Be- 
urteilung der Liqueurs Bedeutung beigemessen werden sollte. 

Das von Dupnrc zur Bestimmung des Trübungsvermögens vorgeschlagene 
Verfahren gibt kaum wesentlich genauere Resultate, indem es namentlich 
selir schwierig ist, die Intensität der Färbung nach vollständiger Abschei- 
dung der ätherischen Oele genau festzustellen. Auch ist das Verfahren 
hierzu ziemlich umständlich. E s  wird daher richtiger sein, wenn wir bei der 
Definition des Absinthliqueurs und seiner Imitationen auf die Einbeziehung 
der Trübungskapazität überhaupt verzichten. 

Um uns über die Zuverlässigkeit der empfohlenen Thujonreaktion genauer 
zu orientieren, stellten wir die wichtigeren in Betracht fallenden iitheriscben 
Oele (Essenzen) selber her, indem wir die betreffenden I'flanzenteile der 
Destillation mit Wasserdampf unterwarfen uiid die Destillate mit Aether 
extrahierten. Es bedarf kaum der Erwähnung, dass auch mit Lösungen von 
reinem Thujon gearbeitet wurde. Ferner wurden die Versuche aiicli auf 
verschiedene Liqueurs und Branntweine ansgedehnt. 

Bei der Anwendung der Leg:~l'sclirn Ileaktion hat sich als wichtig 
ergeben, dass man nach dem Ziisatz von Nitropi.ussidiiatrium und Natron- 
lauge umschüttelt und einige Zeit (etwa '12 Minute) wartet. Ers t  dann soll 
Essigsäiire zugefügt werden. Die Blischung nimmt hierbei, das heisst bevor 
Essigsäure hinzukommt, einen immer dunkleren Farberiton an und die 
Empfindlichkeit der Reaktion - sofern sie überhaupt eintritt - wird 



wesentlich gesteigert. Man kann daraus, ob die Mischung vor dem Zusatz 
von Essigsäure gelb oder braungelb bis rotbraun gefärbt ist, mit einiger 
Sicherheit schon schliessen, ob die Legal'sche Reaktion eintreten wird oder 
nicht. Bei blosser Gelbfärbnng ist sie kaum zu erwarten. Enthält die zu 
prüfende Losung grössere Mengen Alkohol (wie gewöhnlich die ersten 
Fraktionen des Destillates von Absinth), so erfolgt nach Zusatz von Nitro- 
prussidnatrium und Natronlauge eine Trübung, die nach dem Versetzen mit 
Essigsäure wieder verschwindet. 

Da die Legal'sche Reaktion im Absinth, sowie in stark verdünnten 
Lösungen von reinen1 Thujon nur schwer oder gar nicht erhältlich ist, 
wurden Versuche unternommen, ob nicht durch fraktionierte Destillation 
einer thujonhaltigen Flüssigkeit (Absinth oder Thujonlösung) das Thujon in 
einer der Fraktionen angereichert lind so dessen qualitativer Nachweis 
verschärft werden könne. Bei dieser Gelegenheit sollte gleichzeitig der 
Einfluss des Alkohols anf die Legal'sche Reaktion studiert werden. 

Die Ergebnisse von fünf verschiedenen Versuchsreihen sind folgende : 

a) Bei fraktionierter Destillation findet eine Anreicherung von Thujon 
statt ; 

6) bei höherem Alkoholgehalt der Lösung findet sich das Thujon hanpt- 
sächlich in den letzten, also alkaholarmern Fraktionen, in den ersten 
dagegen so gut wie nicht; 

C) bei niedrigem Alkoholgehalt ist das Thujon in den ersten Fraktionen 
angereichert ; 

d) teilt inan eine Fraktion in zwei gleiche Hälften, verdünnt die eine 
mit Alkohol, die andere mit Wasser, auf das ursprüngliche Volumen, 
so gibt der mit Wasser verdünnte Teil eine weit intensivere Färbung 
nach Legal, als der mit Alkohol verdünnte Teil, obwohl beide Teile 
die gleiche Menge Thujon enthalten. Hieraus kann man schliessen, 
dass für den Thujonnachweis ein hoher Alkoholgehalt abschwächend 
wirkt. Es empfiehlt sich daher, die Verwendung von Alkohol für 
diesen Zweck auf das mögliche Mindestmass herabzusetzen. 

Bei zwei Absinthproben, die auf keine andere Weise die Legal'sche 
Reaktion gaben, konnte dieselbe durch fraktionierte Destillation deutlich 
erhalten werden. Gegeniiber dem Anreicherungsverfahren durch Ausschütteln 
mit Aether hat die fraktionierte Destillation den Vorteil, dass man mit 
wesentlich kleineren Quantitäten des Liqueurs auskominen kann und auch 
weniger Zeit benötigt. 

Mit rehenz Thujot~ sind eine Reihe von Versuchen gemacht worden zur 
Feststellung der Empfindlichkeitsgrenze der Legal'schen Reaktion. Es dienten 
hierzu Lösungen 1 : 100 bis 1 : 50,000. Nach dem Fraktionierverfahren 
konnte in 100 cma der Lösung 1 : 50,000 noch deutlich Thujon nachgewiesen 
werden. Bisher galt 1 : 5000 als Empfindlichkeitsgrenze (nach Rocques durch 



Behandlung mit Anilin und Phosphorsäure und nachherigem Ausäthern 
allerdings 1 : 40,000). 

Die Reaktion in ihrer Anwendung auf Thujon hat den Nachteil, dass 
die Rotfarbung sehr schnell verschwindet: natürlich um so schneller, je 
schwächer sie an und für sich auftritt. 

Anis-, Sternanis- und Fenci~elöl waren durch Destillation mit Wasser- 
dampf aus den betreffenden Pflanzenteilen hergestellt worden. Sie wurden in 
alkoholischer Lösung auf ihr Verhalten gegenüber der Reaktion nach Legal 
geprüft. Hierbei konnte die Reaktion mit keiner der Lösungen erhalten 
werden. Zu bemerken ist aber, dass Fenchelöl mit Nitroprussidnatrium und 
Natronlauge eine beim Schütteln rasch in gelb umschlagende Braunrot- 
färbung gibt, die im ersten Augenblick eine Thujonreaktion vorzutäuschen 
geeignet ist, namentlich wenn man sofort Essigsäure zusetzt. 

Die Versuche mit a kleinem B und agrossetn » Absiiltkkrtcut (Herba ab- 
sinthii minoris und Herba absinthii vulgaris) wurden in gleicher Weise 
durchgeführt. Auch hier wurden die Icriiuter mit Wasserdampf destilliert, 
das ätherische Oel mit Aether ausgeschüttelt und nach dem Verjagen des 
Aethers 1 %ige Lösungen in verdünntem Alkohol hergestellt. Hierbei konnte 
die Thujonreaktion deutlich erhalten werden. Bei a grossem B Absinth war 
die Reaktion wesentlich stärker als bei « kleinem » Absinth, was den Arigaben 
in der Literatur durchaus entspricht. 

Mit zwei Proben Treber- und L)rusenbrannt~uei9z des Handels und auch 
mit M7achholde)-branntwein konnte die Reaktion nach Legal weder direkt 
nach. Destillation noch nach fraktionierter Destillation oder Anreicherung 
durch Aetherausschüttelung erhalten werden. Diese Branntweine konnten 
indessen nicht vorher auf ihre Echtheit kontrolliert werden. Seither bezogene 
Proben von Treber- und Drusenbranntwein, deren Echtheit als verbürgt 
angesehen werden kann, reagierten dagegen nach Anwendung der fraktio- 
nierten Destillation deutlich nach Legal. Es wurden von je 100 cma des 
Branntweins acht Fraktionen zu je 10 cma abdestilliert. Die erste Fraktion 
gab bei beiden Branntweinen eine starke Rotfärbung. Indessen war die 
Reaktion beim Treberbranntwein schon von der dritten und beim Drusen- 
branntwein von der vierten Fraktion hinweg nicht mehr erhältlich. 

Das durch Destillation mit Wasserdampf aus dem Kümn~el gewonnene 
Oel gibt in 1 Xiger alkoholischer Lösung gleichfalls eine Reaktion nach Legal, 
die aber in einer Verdünnung 1 : 1000 nicht mehr wahrgenommen werden 
konnte; sie ist viel schwächer als die Thujonreaktion und hat auch einen 
etwas anderen Farbenton. Dagegen ist sie ziemlich beständig. Sie ver- 
schwindet erst nach einiger Zeit. 

Eine Probe Doppelkiim?)~el gab die Cfarconrer8ktion nach Legal nicht, 
weder direkt noch nach der Destillation. Dagegen konnte bei fraktionierter 
Destillation in der vierten Fraktion eine wenn auch schwache Reaktion 
erhalten werden. Ferner erhielten wir eine Rotfarbung nach Legal in den 



Destillaten der C Chartrense 9 und auch der « Be)ledikt i tze~ und des Jlugetz- 
bittevs. Bei der « Chartreuse 9 war die IZeaktion am deutlichsten, bei « Bene- 
dictine » am schwächsten. 

In seiner Arbeit C Characterisation e t  dosage de l'essence de l'absinthe 
dans les liqueurs führt X. Rocqztes l) an, dass Carvon durch die Behandlung 
mit Anilin und Phosphorsäure ebenso wenig beeinflusst wird, als Thujon. 
E s  kann also unter Umständen eine nach Legal auftretende Ilotfarbung 
ebensowohl von dem unschädlichen Carvon als von dem schädlichen Thujon 
herrühren. 

Die Angaben von Hocqzte,~ konnten hier nur bestätigt werden. Ver- 
suche mit reinen alkoholischen Carvonlösungen (1 : 2000 und 1 : 1000) sowie 
mit Kümmelliqueur haben ergeben, dass nach Behandlung mit Anilin und 
Phosphorsäure die Legal'sche Itotfärbung in gleicher Weise eintritt, wie 
corher. 

Da auch das Vorkommen geringer Mengen Aceton in einem Liqueur 
nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen ist, erschien es von Wert, 
auch für das Aceton festzustellen, ob es durch Behandlung mit Anilin und 
Phosphorsäure beeinflusst wird oder nicht. Rocques macht hierüber keine 
Angaben, und auch Dirparc erwähnt in seinen Arbeiten nichts davon. Hier 
angestellte Versuche mit Acetonlösungen verschieden starker Verdünnung 
haben ergeben, dass nach Behandlung mit Anilin und Phosphorsäure das 
Aceton unverändert wieder zu finden ist. Hierbei ist allerdings zu beachten, 
dass Aceton mit Wasser in allen Verhältnissen mischbar ist und deshalb 
das Rocques'sche Aetherextraktionsverfal-iren nicht in gleicher Weise ange- 
wendet werden kann. 

Denaturierter Spiritus gibt nach Legal direkt nach gewöhnlicher iirid 
nach fraktionierter Destillation eine detrtlirhe Elotfi(t.blcng, in letzterem Falle 
am stärksten in den letzten Fraktionen. Es ist anziinehmen, dass diese 
Heaktion mit etwa zur Denaturierung verwendetem Aceton oder Methylaethyl- 
ketori in Zusammenhang steht. Dies könnte praktisch in Betracht fallen, 
da ja in der Schweiz vor Jahren sogar U Cognac » aus zuvor etwas gereinigtem 
(durch Kohle filtriertem) denaturiertem Spiritus hergestellt und verkauft 
worden ist. 

Die in der Arbeit : C Nouveau prockde d'identification de la. thuyorie 
dans les liqueurs B von Dupctrc und Monnier2) vorgeschlagene Modifikation 
der Legal'schen Reaktion durch Zusatz einer Zinksnlfatlösnng wurde ebenfalls 
ziemlich einlässlich geprüft. Der durch das Zinksulfat erzeugte Niederschlag 
nimmt bei Anwesenheit von Thujon eine rote Färbung an, während die 
Lösung nur gelb bis braun gefärbt wird. Nach D z q ~ u r c  und illonnier soll 
nur bei Thujon dieser Niederschlag mit Zinksulfat rot ausfallen. Bei allen 
andern Liqueurbestandteilen, die in Frage kommen können, verhält er  sich 
hiervon deutlich verschieden. Soweit hierüber Versuche zur Nachprüfung 



vorgenommen worden sind, können die Angaben von L)zhpavc und Monniel. 
im allgemeinen bestätigt werden. Insbesondere geben Carvon und Aceton 
Niederschläge, die kaum mit denjenigen von Thiqon verwechselt werden 
können. Wenn dagegen die beiden Forscher zu der Annahme gelangt sind, 
dass mit dem von ihnen empfolilenen Verfahren nun eine eindeutige spezi- 
fische Reaktion auf Thujon gegeben sei, so ist dies unseres Erachtens immer 
noch mit einiger Vorsicht aufzufassen. ') 

Ein Verfahren, um mit Sicherheit nachzuweisen, ob zur Herstellung 
eines Liqiieurs Absintbkraut verwendet worden ist, gibt es schon deshalb nicht, 
weil der in erster Linie in Betracht fallende Bestandteil des Absinthkrautes, 
das Thujon, auch in andern bei der Liqueurfabrikation verwendeten Pflanzen 
(Rainfarn und Salbei) vorkommt. Auf diese Tatsache werden wir bei der 
Aufstellung von Definitionen für den Absinthliqueur und seine Imitationen 
Rücksicht nehmen müssen. 

111. Definitioneii. 

Die erste bekannte Definition des Absinthliqueiirs rührt von 111.. Jubert 
in Bhiers her. 2, Sie lautet : 

« Absinth ist zilsammengesetzt aus Weinsprit oder Industriesprit, welcher 
eine gewisse Quantität Essenzen enthält, unter denen die Anisessenz vor- 
wiegt. Der Gehalt an ätherischen Oelen variiert von 1,5 bis 5,s g pro 
Liter. E r  wird durch Zusatz eines mindestens gleichen Volumens Wasser 
grösstenteils ausgefällt, indem er  eine milchigweisse charakteristische Trübung 
bildet. 

Mr. Jaccoud, Berichterstatter irn waadtländisclien Grossen Rat13) be- 
zeichnet als Absinth 6 einen aromatisierten Liqueur, charakterisiert durch 
einen hohen Alkoholgehalt, durch den e r  eine Menge von ätherischen Oelen 
(Absinth-, Anis-, Fenchel-, Ysop- oder andere analoge Essenzen) in Lösung 
zu erhalten vermag, sodass sie durch Zusatz einiger Tropfen Wasser sich 
abscheiden und eine bleibende Trübung bilden. Er  wird hergestejlt durcli 
Mazeration von Kräutern, welche diese ätherischen Oele enthalten, in Alkohol 

') E\ ~si irden aiich Versiiche zur Auffindiing einer mehr spezifi<rlie~i Reaktion fiir 
den Nachweis von Thiijou angestellt, jedoch iiiit nur geringein Erfolg. Iiniiicrliin 
wollen wir kurz folgendes mitteilen : Br~i ig t  mau 2 cm8 konzentrierte Scliuefel- 
saure in ein Reagenzglas und setzt 10 'i'royfen einer lq'oigen Liisiing von Tliujon, 
Anis-, Steriianis-, Fenchel- oder Riinimelöl zu und schiittelt uin, so gebeti alle 
nach Legal reagierenden Lösiingen eine grüngelbe Färbiing. Die als Haupt- 
bestaiidteil Anetliol enthaltenden Liisiiugeti fiirhen sich dagegen rot bis bratinrot. 
Diese Färl~tingen sind noch in einer Verdüuniing I~ is  1 : 1000 sicht1)ar. Zn Iienierlien 
ist,, dass Aeefon iiiit Scliwefelsüiire keine F;irlienreaktion gibt. Die Reaktioti 
scheint also niehr den aroriiatisrhen Ketonen eigentiititlicli z i ~  sein. Sie kann ziir 
Ergänzung der Prüfiing nach Legal dienen. Xnr ist ihre Eiripfindlichkeit ti:i~~Ii 
den bisherigen Venuchen leider gering. 

*) Annal. de Chiinie anal. 1901, pag. 410. 
') HL:morial du Grand Conseil, 30 janvier 1907, p. 337. 



und nachherige Destillation oder durch einfache Mischung von Fluidextrakten 
der betreffenden Kräuter mit zirka 70Xigem Alkohol, Grünfärbung und 
Zuckerung B. 

Dr. Ackerwtanlz ') schliesst sich der Definition Jaccoud's an und fügt 
nur bei, dass der Liqueur den Geruch und Geschmack nach Anis haben 
müsse, welche für den Absinth spezifisch seien. 

Dupnrc 2, kritisiert namentlich diese letzteren Definitionen und behauptet, 
dass der Definition Jaccoud auch der Münzengeist, Kölnisch Wasser, ver- 
schiedene Zahnwasser etc. entsprechen würden. Auch die Definition Acker- 
man~z schliesse verschiedene Mundwasser durchaus nicht aus. Ferner sei 
es unwissenschaftlich, auf Geruch und Geschmack abzustellen. Die von 
ihm aufgestellte Definition lautet: 

« Das Aperitif Absinth ist eine alkoholische Lösung verschiedener 
Essenzen, unter welchen diejenigen vorwiegen, die Anethol enthalten. ES 
unterscheidet sich von andern anishaltigen Präparaten chemisch und phy- 
siologisch durch einen nachweisbaren Gehalt an thujonhaltigen Essenzen, 
speziell an Absinthessenz, von welcher es seinen Namen hat. Die gewöhnlich 
in den Konsum gebrachten Absinthliqueurs haben einen Alkoholgehalt, der 
zwischen 50 und 72 Vo1.-X schwankt und einen Gehalt an Essenzen von 
durchschnittlich 3 g pro Liter. B 

Im Reglenzent des Kantons Waadt a, zum Gesetz vom 16. Mai 1906 
betreffend das Absinthverbot wird als Absinthliqueur behandelt: 

Jeder Liqueur, welcher Ab~int~hessenz oder deren Hauptbestaudteil, 
das Thujon, in irgend einer Proportion enthält. » 

Hier finden wir auch eine Definition für die Imitationen des Absinths. 
Als solche sei zu betrachten: 

U )  e Jedes Getränk, das die Eigenschaften des Liqueuis, genannt 
Absinth (Anisgeruch, Trübung durch Wasserzusatz, etc.) hat, bei 
der Analyse einen Alkoholgehalt von über 45 Vo1.-% und eiiien 
Gesamtgehalt an ätherischen Oelen von mehr als 450 mg pro Liter 
ergibt. B 

6) « Jeder Liqueur, der bei einen1 Alkoholgehalt von unter 45 Vo1.-X 
inehr als 10 mg ätherischer Oele pro Alkoholprozent enthält. B 

In der belgischen Gesetzgeblcng 4) ist der Absinthliqueur mit folgendem 
Wortlaut behandelt: « Fabrikation, Verkauf, Feilhalten, Aufbewahrung und 
Transport zum Zwecke des Verkaufs . . . von Alkoholen und Liqueurs . . . 
mit einem Gehalt an ätherischen Oelen von über 1 g pro Liter sind verboten B. 
Eine eigentliche Definition des Begriffs Absinth ist also jn Belgien nicht 

') Rapport d'expertise, 1. C. 

') Rapport d'expertise, 1. c. 
') Vom 3. November 1908. 
') Art. 3 de l'ArrEt6 royal du  22 dkcembre 1905, modifie en 1908. 



aufgestellt worden. Auch ist das Verbot der Fabrikation, des Verkaufs etc. 
dieses Liqueurs nur ein beschränktes und geht bei weitem nicht so weit, 
wie dasjenige der waadtländischen Gesetzgebung oder des rieuen schwei- 
zerischen Verfassungsartikels. 

Noch viel toleranter ist die fi.anzösisr.he Gesetzgebung I), nach welcher 
der Absinthliqueur einen Gehalt an ätherischen Oelen überhaupt bis zu 
3,5 g pro Liter enthalten darf. Aetherische Oele, die speziell von der 
Absinthpflanze herrühren. werden bis zu 1 g pro Liter geduldet. Nebenbei 
sei erwähnt, dass in Frankreich der missbräuchliche Konsum der Liqueurs 
vorwiegend auf fiskalischem Wege bekämpft wird. 

Von einer durch Zahlen festgesetzten Trübungskapazität sehen sämt- 
liche Definitionen ab und zwar niit Recht, wie früher auseinandergesetzt 
wurde. Die von Dr. lhlzcbert in Beziers aufgestellte Begriffsentwicklung einzig 
ist so allgemein gehalten, dass ein Gehalt an Ab~int~hessenz oder Thujon 
nicht vorausgesetzt wird. Als Vorteil einer solchen Definition wäre unzweifel- 
haft anzusehen, dass auch die Imitationen inbegriffen sein könnten. Indessen 
müsste das Produkt in erster Linie als Grtrütrk bezeichnet sein, damit die 
von Duparc als abschreckende Beispiele angeführten Mundwasser ausge- 
schlossen sind. Auch ist die untere Grenze des Gehaltes an ätherischen 
Oelen von 1,s g pro Liter entschieden zu hoch und ferner wäre zu über- 
legen, ob nicht ein Mininium für den Alkoholgehalt anzugeben sei. 

Alle andern Definitionen führen die ätherischen Oele des Absinths 
(Absinthessenz) speziell auf und machen diese zum integrierenden Bestandteil. 
Dupnrc geht so weit, dass e r  diese Definition sogar ausdrücklich auch auf 
Imitationen ausdehnen will. E r  setzt sich damit in Widerspruch mit A ~ k e r -  
mantz, der ihm mit Recht entgegenhält, dass nach allen bisherigen Erfah- 
rungen die Imitationen von Nahrungs- und Genussmitteln durchaus nicht 
immer die wesentlicheren charakteristischen Bestandteile derselben enthalten 
müssen. Als Beispiele führt er  unter anderm an :  den Cognac, dessen 
Imitationen mittelst Spiritus, künstlichen Essenzen und etwas Farbstoff 
hergestellt werden und gewöhnlich keine Spur von Weindestillaten enthalten; 
ferner Imitationen von Himbeersirup, in denen sich kein Tropfen Himbeer- 
saft vorfinde. Man könnte noch die Kaffeesurrogate beifügen, welche als 
Imitationen des Kaffees von der für diesen charakteristischen, anregenden 
Substanz, dem Koffein, gewöhnlicli gar nichts enthalten. Analogerweise 
dürfen wir auch nicht voraussetzen, dass die Imitationen des Absinthliqueurs 
thujoi~lialtig sein müssen. 1)ilpavr ist mit seiner Ansicht wohl im Wider- 
spruch mit allen Lebensmittelcliemikern. Was er  definiert hat, bezieht sich 
ausschliesslicli auf den Absintliliqueur selbst. Die Imitationen hat er gar 
nicht berücksichtigt, oder nicht berücksichtigen wollen. Die Durchführung 
eines Verbotes, das sich eben auch auf Imitationen erstreckt, wird dadurch 
vollständig verunmöglicht. 

') Gesetz vom 12. Dezember 1907. 



Vom Standpunkte des Chemikers aus wäre es richtiger, den Gehalt 
an Absinthessenz in die Definition für den Absinthliqueur gar nicht aufzu- 
nehmen. da, wie wiederholt erwähnt- wurde, eine Methode für deren Identi- 
fizierung zurzeit nicht besteht und auch der sichere Nachweis des Thujons 
nach Legal, modifiziert von Rocyides, noch nicht über allen Zweifel erhoben 
ist. Anderseits muss zugegeben werden, dass durch eine zu allgemein ge- 
haltene ßegriffsumschreibung Produkte vom Absinthverbot betroffeii würden, 
die der Volkswille nicht zu treffen beabsichtigte. Es ist aber jedenfalls zu 
empfehlen, die Definition des Absinths und diejenige seiner Imitationen aus- 
einander zu halten. 

Unseres Erachtens kann der Absinthliqueur wie folgt definiert werden: 

Der Bbsinthliqireri). ist eip~ olkol~olisr.hes Getriink, tlus ütiwrische Oele 
aromofischel* Pfrnnzelzteile ~ ~ t h u l t ,  unter cle~zen in der  Regel d a s  Alzisöl 
(Anetl/ol) c~orwiegt. Das Getränk, in zt-elchertt Thicjor~ als charakteristisehcr 
Bestantlteil nrtclt~reis6nr ist, gibt, wit  TFasser r.errZiinnt, eine weissliche Trü6zing. 

Der Gesetzgeber dürfte dieser Definition noch beifügen, dass das Ge- 
tränk auCh in starker Verdünnung mit Wasser den gleichen Bestimmungen 
unterstellt sei, wie bei höherem Alkoholgehalt. Die Aufstellung eines Mini- 
inums für den Alkoholgelialt halten wir nicht für notwendig. 

Für die Imitation fällt neben der Aehnlichkeit der Eigenschaften mit 
dem Absinthliqueur wohl vor allem der Gehalt an ätherischen Oelen in 
Betracht, der nach der Definition im Reglement des Kantons Waadt mög- 
lichst herabgesetzt wird. Dabei miiss allerdings riskiert werden, dass ge- 
wisse Liqueurs, wie Anisette, Doppelkümmel, vom Verbote ebenfalls betroffen 
würden. Dies wäre nach der waadtländischen Definition jedenfalls bei den 
von uns untersuchten Proben der Fall. Von sieben durch Ackernicxr~~ unter- 
suchten Proben Anisette würden aber nur vier zu viel ätherische Oele ent- 
halten und es könnte bei der Fabrikation dieser Liqueurs unschwer aiif 
die genannten Bestimmungen fü r  die Absinthimitationen Rücksicht genonirnen 
werden. Andere gebrSuchliche Liqueure und Branntweine, die wesentlich 
ätherische Oele enthalten, würden kauin betroffen, wie wir ebenfalls fest- 
zustellen Gelegenheit hatten. Wir fanden z. B. 

Blkohol, Yol.-O/o Aetheriacho Oele, g pro L. 
In cB6nedictine, A. Legrand ain& . . . 43,1% 0,122 
In .Chartreuse verte, fabriquee a Tarragone~ 56,io 0,640 
Im Magenbitter . . . . . . . . . . 42,90 0,355 
Im Drusenbranntweiii, echt, Waadtland . . 62,64 0,142 

Von der Chartreuse, die von diesen Beispielen einzig infolge ihres Ge- 
haltes an ätherischen Oelen in Frage kommen könnte, wird man kaum be- 
haupten wollen, dass sie ausgesprochen Anisgeruch habe. 

Die bis jetzt aufgetauchten Imitationen des Absinth, wie Innocente „ 
«Eclair », Cordial„ « Achinte » etc. aber würden unzweifelhaft betroffen. 



Wollte man den Gehalt an ätherischen Oelen in diesen Produkten unter 
die im Reglement des Kantons Waadt gezogene Grenze herabsetzen, so 
würde bei der gebräuchlichen Verdünnung mit WTasser gar keine Trübiitig 
entstehen. 

Für die Imi fn t io~re~ i  des Bbsinfhliyr~rzr~~s dürfte daher die von den Be- 
hörden des Kantons Waadt aufgestellte Definition akzeptiert werden. 

Schliesslich wäre noch in Betracht zu ziehen, dass der Volksbeschliiss 
betreffend Absinth dem Bund das Recht gibt, das Verbot auf dem Wege 
der Gesetzgebung auf alle andern absinthhaltigen Getriinke auszudehnen, 
welche eine öffentliche Gefahr bilden. Gerade dieser Teil das Verbotes 
aber würde nach den vorstehenden Auseinandersetziingen in der praktisclien 
Durchführring die grössten Schwierigkeiten bieten. Streng genommen müsste 
das Wort «absinthhal t ig~ durch «tliujonhaltig ersetzt werden, da man 
weniger das Absinthkraut, als dessen schädlichen Bestaiidteil, das Thujon, 
treffen will, welches auch in antlern l'failzen als dem Absinth, z. B. in 
Rainfarn (Tanacettini vulgare) lind iri der Salbei vorkomint. In der Essenz 
des Rainfarns beträgt der Thyjongelialt sogar bis 70 '10, während er in der 
Absinthessenz nur zirka 50 ':;, ausmacht. Mit einem blossen Verbot der 
«absinthhaltigeii Getränke» wäre somit in hygienischer Hinsicht nicht viel 
erreicht, da das Absinthkraut iri sehr ergiebiger Weise durch andere, schon 
bisher gebräuchliche Pflanzenteile ersetzt werden könnte. 

Als absinthhaltiger Liqueur, der weder als Absinth noch als Absinth- 
imitation zu bezeichnen wäre, hätte bis jetzt fast einzig der Werrnutliqueur 
in Betracht fallen können. Wermutwein und auch Werinutliqueur, der als 
eine Imitation des ersteren angesehen werden kann, enthalten aber nur so 
geringe Spuren von Absinthesssnz (ätherische Oele aus dem Werrnutkraut), 
dass es bis jetzt nicht gelungen ist, nach den beschriebenen Verfahren den 
tlauptbestandteil derselben, das Thujon, darin nachzuweisen. A c k e r u i u ~ ~ z  ') 
hat in zwei Proben Wermut je 0,04 g ätherische OeIe per Liter gefuiideii. 
In den von uns untersuchten Proben ha t  sich kein Gehalt an ätherische11 
Oelen, der in Zahlen ausgedrückt werden könnte, konstatieren lassen. Auch 
der Alkoholgehalt des Wermutliqueurs, der gewölinlich zwischen 15 und 
18 Vo1.-X liegt, fällt nicht so stark in Betracht wie beim Absintli und 
den meisten andern Liqueurs und ist nicht höher als iii vielen Süssweineii 
und Dessertweinen. Von einer Ausdehnung des Verbotes auf «andere 
absinthhaltige~ Getränke, die von den empfolilenen Definitionen für Absinth 
und Absinthimitationen nicht umfasst sind, dürfte daher bis auf weiteres 
Umgang genommen werden können. 
--P 

') Rapport d'expertise, 1. c. 




